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Service- und Informationsportal

wohngeld.de

E-Government für Bürger und Behörden
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Wohngeld.de aus der Nutzersicht

Anträge
- drucken

- versenden

Bürger

Behörde

Institutionen

Papier

Fax elektronisch elektronisch

Papier/Fax

Bürgerteil
- Allgemeine Infos

- Suche WGST

- Unverb.  Berechng

- aktuelle Gesetze

Behördenteil
- Gesetze m. Historie

- Unverb. Berechnung

- Information

Kommunikation

Papier/Fax
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Unterlagen des Wohngeldverfahrens

Bürger

Formulare

Mietzuschuss

Lastenzuschuss

Untervermietung

Unterhalt

Belastung

Flächenberechnung

Bescheinigungen

SBH-Ausweise

Mietvertrag

Quittungen

Kontoauszüge

usw.

Institutionen

Bescheide (Steuer, Rente)

Bescheinigungen aller Art

Schul-/Immatr-Besch.

usw.

Formulare Bescheinigungen

Mietbescheinigung

Verdienstbescheing.

Erhöhte Werb.-Kosten

Krankengeld

Kapitaldienst

Vermieter, Arbeitgeber, dritte Personen

wohngeld.de

Werden momentan über 

das Portal nicht erfasst

Werden momentan über 

das Portal nicht erfasst
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Gesetzliche Regelungen für die elektronische 

Signatur(1)

Welche gesetzlichen Regelungen gibt es für die elektronische 
Signatur?

technisch-organisatorische Rahmenbedingungen elektronischer Signaturen

-Signaturrichtlinie (RLeS)

-Signaturgesetz (SigG)

-Signaturverordnung (SigV)

Anwendung und Rechtsfolgen elektronischer Signaturen

-Signaturrichtlinie (RLeS) und eCommerce-Richtlinie (RLeG) 

-allgemeines Zivil-und Verwaltungsrecht (BGB, ZPO, VwVfG, VwGO)

-besonderes Zivil-und Verwaltungsrecht
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BGB

Á § 126 (3): Die schriftliche Form kann durch die elektronische Form 
ersetzt werden, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt

Á § 126a (1): Soll die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form durch 
die elektronische Form ersetzt werden, so muss derAussteller der
Erklärung dieser seinen Namen hinzufügen und das
elektronische Dokument mit einer qualifizierten Signatur nach
dem Signaturgesetz versehen

Gesetzliche Regelungen für die elektronische 

Signatur(2)
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Was ist eine qualifizierte elektronische Signatur?

- Anforderungen aus § 2 Nr. 1 und 2 SigG

- fortgeschrittene elektronische Signatur 
die auf einem gültigem qualifizierten Zertifikat beruht
mit einer sicheren Signaturerstellungseinheit (SEE) erzeugt wurde

- SEE = Software oder Hardwareeinheiten zur Speicherung und 
Anwendung des jeweiligen Signaturschlüssels, die mindestens die 
Anforderungen des SigG und der SigV erfüllen

Ą privater Schlüssel nicht aus SEE kopierbar 

__  Ą einzige sichere SEE: Chipkarte

Ą Beispiel D-TRUST, TeleSec

Gesetzliche Regelungen für die elektronische 

Signatur(3)
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Wohngeld.de aus Security-Sicht

Offener Bereich

Auskunftsbereich

Ausdruck Blanko-

Formulare

Geschützter 

Bereich

ĂMein Wohngeldñ

Behördenbereich

Login

anonymer Zugriff

Login

OSCI

Governikus
DatenübermittlungDatenübermittlung

Bürger

Behörde

anonymer Zugriff
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Wohngeld.de ist

ĂElektronischeñ Nachbildung des

Fachverfahrens Wohngeld

Informations- und 

Kommunikationsbereich für die 

Wohngeldbehörden

Informationsbereich für den Bürger
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Allgemeine

Informationen

zum Wohngeld

für den Bürger

Individueller

Zugang für den 

Bürger

Druck und Versand

von Formularen

Suche der

zuständigen

Wohngeld-

behörde

Unverbindliche

Berechnung des

Wohngeldan-

spruchs

Bürgerportal wohngeld.de

Darstellung der

aktuellen

Gesetzlichkeit

Aufruf

der

Startseite
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Behördenportal wohngeld.de

Pflege der

Behörden-

stammdaten

Abmeldung 

aus dem

geschützten

Bereich

Unverbindliche

Berechnung des

Wohngeldan-

spruchs

Darstellung der

Gesetzlichkeit

in der historischen

Tiefe
Aufruf

der

Startseite
Aufruf des

Bürger-

bereiches
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Innerhalb der Formulare soll bereits ein großer Teil der  Plausibilitäts-prüfungen 

vorgenommen werden. Damit wird gesichert, dass in der Behörde bereits vorgeprüfte 

Daten ankommen.

Optionen

Perso-

nalisie-

rung

Formulare in wohngeld.de
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Workflow Antragstellung

Login

Formularberatung

Formularauswahl

Auswahl der zu-

ständigen WGST

Direktein-

trag PDF

Assi-

stent

Personalisie-

rung Formular

Projizierung 

in PDF

FAX, Post

PDF-Dok
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.x Plausi-

Prüfung
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Bürger, Institution

Signaturkarte

(optional)

Ăwohngeld.deñ

+
OSCI - Manager

Wohngeldbehörde

Internet Internet

OSCI-

Transport

V 1.2

OSCI-

Transport

V 1.2

Datenver-

schlüsselung

Ăminimaler Internet-Clientñ

Intelligente Formulare

Übernahme vorge-

prüfter Daten in

das Fachverfahren

Prinzip der Datenübertragung



14

Übernahme der Daten in die Fachverfahren

Governikus-

Backend
- Signaturprüfung

- Entschlüsselung

- Abtrennung der 

(XML -) Nutzdaten

ĂVirtuelle

Poststelle

der

Behºrdeñ

<?xml version="1.0ñ encoding=ĂUTF- 8ñ?>

<Record>

<Field id=ñMiete">

<Value>560.45</Value>

</Field>

<Field id=ñKosten Heizung">

<Value>89.33</Value>

</Field>

.......

XML -Konverter

<Miete/> KZ 031

<Kosten Hzg/>              KZ 034

<Kosten WW/>             KZ 036

usw.

Fachverfahren

Wohngeld

OSCI
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Kernaussagen zum Projektansatz

1. wohngeld.denutzt den für die öffentlichen Verwaltungen geschaffenen

Übertragungsstandard OSCI - Transport.

2. wohngeld.defungiert als Vermittler. Es werden außer der Anschrift keine

personenbezogenen Antragsdaten gespeichert. Alle Angaben werden verschlüsselt

zur Behörde übertragen.

3. Im geschützten Bereich und für Datenübertragungen werden gesicherte 

Verbindungen  (SSL - Verschlüsselung) verwendet.

4. Die Nutzerverwaltung erfolgt nicht durch den Administrator von wohngeld.de.  Jeder

Bürger kann seinen Zugang selbst verwalten und löschen.

Die Zugänge für die Behörden werden durch uns nach Prüfung eingerichtet. Die

Pflege der Stamm- und Mitarbeiterdaten liegt in der Verantwortung der Behörden.

5. Die Verwendung der qualifizierten und akkreditierten digitalen Signatur ist möglich.

6. Die Datenschnittstelle auf Behºrdenseite ist Ăoffenñ (XML), um den AnschluÇ aller

vor Ort befindlichen Wohngeld-Projekte zu ermöglichen. 
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Vorhandene Problembereiche

1. Einbringung in ein auf Papierbasis beruhendem Fachverfahren, welches in seiner  

Grundphilosophie so schon seit vielen Jahren besteht.

2. Die Ăelektronische Akteñ ist noch in den Anfªngen.

3. Momentan ist noch keine Standardisierung des  e-Workflows auf Bundesebene

(XWohngeld)  vorhanden.

4. Die digitale Signatur trägt noch nicht den Charakter einer Massenanwendung. 

5.     Der Prozess der Antragstellung ist für eine bestimmte Zeit noch ein hybrider 

Prozeß, da unstrukturierte Dokumente (Bescheide, Bescheinigungen) noch nicht 

ausschließlich elektronisch übermittelt werden können.

6.     Die DV-Infrastruktur für OSCI/Governikus ist erst seit 2007 (XMeld) in Betrieb.

7.     Die zur Zeit in Nutzung befindlichen (Papier)-Formulare sind z. T. nicht EDV-

freundlich und wurden in dieser Richtung durch uns überarbeitet. Das 

Formularsystem sollte generell auf die Positionen beschränkt werden, die der

jeweils Ausfüllende auch beantworten kann. 
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ĂElektronische Wohngeldstelleñ

Wohngeldstelle
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Rechenlauf

- Falldaten

- Bescheide

- NW ðListen

- Zahlungslisten

- Kontoblätter

- Liste  Überzahlung

- Löschungslisten

- BLZ ðUmstellung

- GKZ ðUmstellung

usw.

Anträge

Formulare
Andere Belege
- Bescheide

- Nachweise

- Ausweise

- Kontoauszüge

- Kreditbelege

usw.
Dezentrale 

Software

Archivierungs-

system

- derzeitig noch teuer (Software,

spezielle Speichermedien)

- nur für ein Fachverfahren

lohnt das nicht

Lösungen in der dezentralen 

Software teilweise schon vor-

handen, sind aber aus Sicht der 

Gesamtbehºrde ăInsellºsungenò 

www.wohngeld.de ăR¿ckf¿hrungò


